
 

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 11.08.2025 | Version: 2 | Dok.-Nr.: 933959 | Geschäftsnummer: 2021.STA.2046 1/17 

 

 

Evaluation der Regulierungscheckliste 
 

Bericht des Regierungsrates 

  

Datum RR-Sitzung: 20. August 2025 

Geschäftsnummer: 2021.STA.2046 

Direktion: Staatskanzlei 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

  

0
4

|0
0

|D
|v

0
0

 



Evaluation der Regulierungscheckliste 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 11.08.2025 | Version: 2 | Dok.-Nr.: 933959 | Geschäftsnummer: 2021.STA.2046 2/17 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis ........................................................................................................................2 

1. Ausgangslage .............................................................................................................3 

2. Evaluation der Regulierungscheckliste ...................................................................3 
2.1 Postulat 183-2015 und Bericht des Regierungsrates vom 

15. November 2017 ......................................................................................................3 
2.2 Ziele der neuen Regulierungscheckliste ......................................................................4 
2.3 Einführung der Regulierungscheckliste per 1. Januar 2022 ........................................4 
2.4 Laufende Auswertung der Regulierungscheckliste in den Jahren 

2022 bis 2024 ...............................................................................................................6 
2.4.1 Vorgehen ......................................................................................................................6 
2.4.2 Ergebnis der Auswertung .............................................................................................6 

3. Würdigung der Auswertungsergebnisse ...............................................................12 
3.1 Regulierungscheckliste ..............................................................................................12 
3.2 Hinweise zur Umsetzung der Motion 137-2024 .........................................................13 
3.2.1 Ziffer 1 ........................................................................................................................14 
3.2.2 Ziffer 2 ........................................................................................................................14 
3.2.3 Ziffer 3 ........................................................................................................................15 
3.2.4 Ziffer 4 ........................................................................................................................15 
3.2.5 Fazit............................................................................................................................16 

4. Anhang: Auswertungstabelle der Jahre 2022 bis 2024 ........................................17 
 

  



Evaluation der Regulierungscheckliste 

 

Ausgangslage 

 

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 11.08.2025 | Version: 2 | Dok.-Nr.: 933959 | Geschäftsnummer: 2021.STA.2046 3/17 

1. Ausgangslage 

Der Grosse Rat nahm am 5. Juni 2018 Kenntnis vom Bericht des Regierungsrates «Einführung 

einer Regulierungsbremse auf Kantonsebene» und beauftragte den Regierungsrat mittels Pla-

nungserklärung, die Anwendung der Regulierungscheckliste nach Ablauf von drei Jahren seit 

deren Inkraftsetzung zu evaluieren und dem Grossen Rat in geeigneter Form Bericht zu erstat-

ten. Der Regierungsrat hat die Regulierungscheckliste per 1. Januar 2022 eingeführt. 

 

Am 6. Juni 2024 – und damit während der laufenden Evaluierung – wurde die Motion 137-2024 

Zbinden (Mittelhäusern, SVP) «Abbau der Regulierungsdichte im Kanton Bern» eingereicht, die 

der Grosse Rat in der Frühlingssession 2025 überwies.1 Während der Debatte im Grossen Rat 

wurde auf den vorliegenden Bericht zur Regulierungscheckliste verwiesen und angeregt, eine 

Diskussion zu diesen Themen zu verbinden.2 Da die Aufträge der Motion 137-2024 Zbinden teil-

weise im Rahmen der Evaluation der Regulierungscheckliste geprüft wurden, thematisiert der 

vorliegende Bericht neben der Anwendung der Regulierungscheckliste (vgl. unten Ziff. 2) auch 

die Umsetzung der Motion 137-2024 Zbinden (vgl. unten Ziff. 3.2).  

2. Evaluation der Regulierungscheckliste 

2.1 Postulat 183-2015 und Bericht des Regierungsrates vom 15. November 2017 

Am 16. November 2015 überwies der Grosse Rat das Postulat 183-2015 Lanz (Thun, SVP), 

«Einführung einer Regulierungsbremse auf Kantonsebene» (Ja: 78; Nein: 66; Enthalten: 2)3. 

Damit wurde der Regierungsrat beauftragt, die Einführung einer Regulierungsbremse zu prüfen. 

Dieser Prüfauftrag wurde mit Bericht vom 15. November 2017 «Einführung einer Regulierungs-

bremse auf Kantonsebene, Bericht des Regierungsrates zur Umsetzung des Postu-

lats 183-2015 Lanz (Thun, SVP)» erfüllt (vgl. auch RRB 1200/2017)4. Der Regierungsrat kam im 

Bericht zum Schluss, das Kapitel «3.1.12 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft» des verbindli-

chen Moduls 8 der Rechtsetzungsrichtlinien des Kantons Bern (RSR)5 sei mit einer Regulie-

rungscheckliste zu ergänzen (vgl. dazu unten Ziff. 2.2 und 2.3). Der Grosse Rat nahm am 

5. Juni 2018 Kenntnis vom Bericht des Regierungsrates und verabschiedete die folgenden Pla-

nungserklärungen: 

 

Nr. 1 SAK  

(Bauen, Grüne) 

Der Regierungsrat berichtet in seinem Vortrag zu den jeweiligen Vorla-

gen unter dem Kapitel «Regulierungsfolgenabschätzung / Auswirkun-

gen auf die Volkswirtschaft» über das Ergebnis der Checkliste oder be-

gründet die Nichtanwendung der Checkliste auf einfache und einheitli-

che Weise. 

Nr. 2 Luginbühl (BDP)  

Reinhard (FDP) 

Der Regierungsrat evaluiert die Anwendung der Regulierungs-Check-

liste nach Ablauf von 3 Jahren seit deren Inkraftsetzung und erstattet 

dem Grossen Rat in geeigneter Form Bericht. 

 

 
 
1
 Ziffer 3 der Motion wurde als Postulat überwiesen. 

2
 Tagblatt des Grossen Rates, Frühlingssession 2025, Geschäft 010, Sitzung vom 3. März 2025, Voten Jan Remund (GRÜNE) 15:48, Melanie Beutler-

Hohenberger (EVP) 15:57, Staatsschreiber Christoph Auer 16:12. 
3
 Einführung einer Regulierungsbremse auf Kantonsebene. 

4
 Einführung einer Regulierungsbremse auf Kantonsebene. Bericht des Regierungsrates zur Umsetzung des Postulats 183-2015 Lanz (Thun, SVP). 

5
 Rechtsetzungsrichtlinien (RSR). 

https://www.tagblatt.gr.be.ch/shareparl?agendaItemUid=2730371bd26441d7906a1622b887e3b6&autoplay=true&expandOnlyActive=true&insiteScroll=false&scroll=true&segmentUid=67c5f15ae74e1aca7cbf1f09&unitName=default
https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?guid=30ee52c9ede640acb2a731c9c5ee9cb3
https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?guid=a812b31430674921b154dc780a92f829
https://www.sta.be.ch/de/start/themen/gesetzgebung/rechtsetzungsrichtlinien--rsr-.html
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Die Urheberin der Planungserklärung Nr. 2, Grossrätin Anita Luginbühl-Bachmann (BDP), hielt 

in der Debatte im Grossen Rat fest, dass vom Regierungsrat eine kurze und knappe Evaluation 

erwartet werde, frei nach dem Motto: Bringt es etwas, ist es gut; bringt es nichts, haben wir den 

Mut, die Lücke wieder zu öffnen.6 Grossrat Carlos Reinhard (FDP), ergänzte, dass mit der Eva-

luation überprüft werden solle, ob die Regulierungscheckliste noch notwendig sei und tatsäch-

lich eine Wirkung erziele.7 Grossrat Raphael Lanz (SVP) äusserte sich als Urheber des Postu-

lats dahingehend, dass es richtig sei, das Instrument nach drei Jahren zu evaluieren und zu be-

urteilen, ob allenfalls Anpassungen vorgenommen werden müssen oder ob es die Erwartungen 

tatsächlich erfüllt habe. Dann könne der Grosse Rat wieder darüber diskutieren, ob zusätzliche 

Massnahmen allenfalls notwendig seien oder ob etwas an der Checkliste geändert werden 

solle.8 

 

Mit dem vorliegenden Bericht wird die Planungserklärung Nr. 2 erfüllt. Die Planungserklärung 

Nr. 1 wurde bereits mit Einführung der Regulierungscheckliste per 1. Januar 2022 erfüllt (vgl. 

unten Ziff. 2.3).9 

2.2 Ziele der neuen Regulierungscheckliste 

Bereits vor der Einführung der Regulierungscheckliste mussten die volkswirtschaftlichen Aus-

wirkungen jeder Vorlage geprüft und entsprechende Ausführungen im Vortrag berücksichtigt 

werden (vgl. «Modul 8: Vorträge» der RSR). Die oft wenig aussagekräftigen Informationen in 

Vorträgen zeigten, dass Standards für die entsprechenden Abklärungen insbesondere zu mögli-

chen administrativen Belastungen für Unternehmungen fehlten.  

 

In Umsetzung des Postulats 183-2015 und zur Optimierung bestehender Vorgaben wurde daher 

eine Regulierungscheckliste erarbeitet. Damit sollten Abklärungen im Gesetzgebungsverfahren 

verstärkt werden, die darauf abzielen, eine Regulierung möglichst unternehmensfreundlich zu 

gestalten. Anhand der neuen Regulierungscheckliste sollen die federführenden Direktionen und 

Ämter bereits zu Beginn jedes Rechtsetzungsprojektes Überlegungen im Sinne der Regulie-

rungsbremse berücksichtigen. Die Regulierungscheckliste soll die in Politik und Wissenschaft 

diskutierten Regulierungsinstrumente thematisieren (wie Kostenschätzung, Sunset-Regelung, 

Opting-out-Klausel etc.), womit deren Prüfung und Anwendung zu einem festen Bestandteil je-

des Gesetzgebungsprozesses werden.  

 

Die neue Checkliste soll eine nützliche und schematische Arbeitshilfe für Direktionen und Ämter 

sein, ohne jedoch übermässigen Zusatzaufwand in der Verwaltung zu verursachen. Es wäre 

kontraproduktiv, wenn die Regulierungscheckliste zu mehr Bürokratie bei der Rechtsetzung füh-

ren würde, zumal die kantonale Gesetzgebung in vielen Bereichen – anders als beim Bund – 

oftmals keinen Bezug zur Privatwirtschaft aufweist.10 

2.3 Einführung der Regulierungscheckliste per 1. Januar 2022 

Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 1464 vom 15. Dezember 2021 änderte der Regierungsrat das 

Kapitel «3.1.12 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft» der RSR, Modul 8 Vorträge, und führte 

die Regulierungscheckliste per 1. Januar 2022 ein. 

 
 
6
 Votum Anita Luginbühl-Bachmann, Krattigen (BDP), Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern, Junisession 2018, S. 595. 

7
 Votum Carlos Reinhard, Thun (FDP), Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern, Junisession 2018, S. 596. 

8
 Votum Raphael Lanz, Thun (SVP), Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern, Junisession 2018, S. 597. 

9
 Entsprechend wurde die Planungserklärung Nr. 1 zur «Regulierungs-Checkliste» bei der «Berichterstattung Parlamentarische Vorstösse und Planungs-

erklärungen 2022» als abgeschlossen erklärt (vgl. Ziff. 5, S. 41; Geschäfts-Nr. 2022.STA.417).  
10

 Bericht des Regierungsrates vom 15. November 2017 Ziff. 6.6. 

https://www.sta.be.ch/content/dam/sta/dokumente/de/themen/gesetzgebung/2015.STA.10452-RRB-15.12.201-de.pdf
https://www.rrgr-service.apps.be.ch/api/gr/documents/document/bf4677c5651243acb95d5abd21554a95-332/1/Tagblatt-D-186602.pdf
https://www.rrgr-service.apps.be.ch/api/gr/documents/document/bf4677c5651243acb95d5abd21554a95-332/1/Tagblatt-D-186602.pdf
https://www.rrgr-service.apps.be.ch/api/gr/documents/document/bf4677c5651243acb95d5abd21554a95-332/1/Tagblatt-D-186602.pdf
https://www.rrgr-service.apps.be.ch/api/gr/documents/document/6683e279bcf14b2f9994b68904268174-332/8/2022.STA.417-Beilage-D-260000.pdf
https://www.rrgr-service.apps.be.ch/api/gr/documents/document/6683e279bcf14b2f9994b68904268174-332/8/2022.STA.417-Beilage-D-260000.pdf
https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?guid=3fc8db1944d340a1aaba7c443bad2559
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Mithilfe der Regulierungscheckliste können relevante Auswirkungen einer Vorlage bzw. einzel-

ner Regelungen in den Wirkungsbereichen «administrative oder finanzielle Belastung von Bran-

chen oder (einzelnen) Unternehmen im Kanton Bern» und «spezifische Auswirkungen auf die 

Berner Volkswirtschaft» identifiziert und geschätzt werden.11 Die Regulierungscheckliste um-

fasst für den ersten Wirkungsbereich zehn und für den zweiten Wirkungsbereich sieben Fragen. 

Hervorzuheben ist, dass – wie im Prüfbericht vorgeschlagen – die Regulierungsinstrumente 

«Opting-Out-Klausel», «Kostenschätzung» und «Sunset-Klausel» in die Regulierungscheckliste 

aufgenommen wurden (vgl. 6./7. und 10. Aufzählungszeichen) und Teil des Prüfprogramms 

sind. Konkret lautet die Regulierungscheckliste wie folgt: 

Administrative oder finanzielle Belastung von Branchen oder (einzelnen) Unternehmen 

im Kanton Bern 

 Durch welche vorgesehenen Regelungen ergeben sich administrative Belastungen für 
Unternehmen (z. B. zusätzliche Dokumentationspflicht, zusätzliche Behördenkontakte)? 

 Durch welche vorgesehenen Regelungen ergeben sich finanzielle Belastungen für Unter-
nehmen (z. B. Kosten für Personal, Energie, Entsorgung, notwendige Investitionen zur 
Erfüllung behördlicher Vorschriften oder Auflagen)? 

 Wie sind die Belastungen im interkantonalen Vergleich zu beurteilen? 

 Ist die Belastung einmalig oder wiederkehrend? 

 Welche Branchen bzw. wie viele Unternehmen sind betroffen? 

 Könnten einzelne Unternehmen (z. B. KMU oder Start-ups) von der Regelung ganz oder 
teilweise ausgenommen werden („Opting-Out"-Klausel)? 

 Wie hoch ist der geschätzte Aufwand bzw. sind die geschätzten Kosten (in Stunden oder 
Franken, für ein Unternehmen, für alle betroffenen Unternehmen insgesamt)? 

 Gibt es administrative oder finanzielle Entlastungen? Wenn ja, in welchem Verhältnis ste-
hen diese zu den allfälligen Belastungen? 

 Wurden weniger belastende Regelungsinstrumente geprüft, die die gleichen Wirkungen 
haben? Und wenn ja, welche? (z. B. Information, Anreize oder Selbstregulierung) 

 Ist eine zeitliche Befristung der Regelung sinnvoll („Sunset"-Klausel)? 

Auswirkungen auf die Berner Volkswirtschaft 

 Was sind die kurz- und längerfristigen Auswirkungen auf die Arbeitsplätze (direkt und in-
direkt, z. B. durch Anreize, Arbeit durch Kapital zu substituieren)? 

 Gibt es Auswirkungen auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (z. B. Anreize mehr 
zu arbeiten bzw. eine Arbeit aufzunehmen)? 

 Nimmt die Belastung der natürlichen und/oder juristischen Personen durch Steuern, Ge-
bühren oder andere Abgaben insgesamt zu oder ab? 

 Was sind die kurz- und längerfristigen Auswirkungen auf die Standortentscheide von Un-
ternehmen (international und vor allem auch interkantonal, z. B. bei Anpassungen der 
Steuerbelastung oder der Verschärfung nationaler Vorgaben)? 

 Ist mit (finanziellen) Umverteilungswirkungen zu rechnen (z. B. regional, zwischen einzel-
nen Bevölkerungsgruppen)? 

 Wird ein laufender bzw. absehbarer Strukturwandel begünstigt oder behindert? 

 Gibt es weitere Auswirkungen auf die Attraktivität des Kantons als Wirtschafts- oder 
Wohnstandort, insbesondere im interkantonalen Vergleich (z. B. bei Veränderungen 
staatlicher Leistungen und Infrastrukturen)? 

 

 
 
11

 Zur Definition der Begriffe «Unternehmen», «Administrative Belastung» und «Volkswirtschaft» vgl. RRB 1464/2021, S. 2. 
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Gesamtbetrachtung (Regulierungsbilanz)  

Wie wird das Ausmass der identifizierten administrativen und finanziellen Belastungen 
der Unternehmen sowie der volkswirtschaftlichen Auswirkungen im Verhältnis zum an-
gestrebten Zweck der Regulierung beurteilt? 

Wie detailliert die Prüfung umgesetzt wird, ist anhand der konkreten Vorlage zu bestimmen. 

Wichtig sind die Identifikation von Auswirkungen sowie die Einschätzung deren Grössenord-

nung. Grundsätzlich soll die Prüfung von der zuständigen Verwaltungsstelle selbst und ohne 

grösseren Aufwand vorgenommen werden. Da die Beantwortung einzelner Fragen der Regulie-

rungscheckliste vertiefte Kenntnisse bzw. Daten zu Unternehmen, Branchen und zur Volkswirt-

schaft insgesamt erfordern, unterstützt das Amt für Wirtschaft (Abteilung Führungsunterstüt-

zung, Fachbereich Wirtschaftspolitik) die Verwaltungsstellen bei Bedarf. Eine umfassende Ana-

lyse, unter Umständen unter Beizug externer Stellen, dürfte sich nur in sehr seltenen Fällen 

rechtfertigen. 

 

Bei Vorlagen, die den Vollzug von Bundesrecht regeln, ist eine allgemeine Zweck-Nutzen-Be-

trachtung nicht notwendig, da die Auswirkungen bereits im Rechtsetzungsverfahren auf Bun-

desebene beurteilt worden sind. Stattdessen ist darzulegen, worin die Vorteile des kantonal zu 

bestimmenden Vollzugs liegen. 

 

Im Vortrag zum jeweiligen Erlass wird das Ergebnis der angewandten Regulierungscheckliste 

festgehalten. Sofern keine relevanten Auswirkungen auf Unternehmen oder die Volkswirtschaft 

identifiziert werden, ist ein Standardsatz in den Vortrag aufzunehmen. 

2.4 Laufende Auswertung der Regulierungscheckliste in den Jahren 2022 bis 2024 

2.4.1 Vorgehen 

Seit Einführung der Regulierungscheckliste wertete die Staatskanzlei die Angaben der Direktio-

nen zu den «Auswirkungen auf die Volkswirtschaft» in Vorträgen zu Erlassen laufend aus.12 Da-

bei wurde geprüft, ob der Vortrag spezifische Ausführungen auf Basis der Regulierungscheck-

liste bzw. den Standardsatz enthält.  

 

Die Staatskanzlei hätte die Regulierungscheckliste gestützt auf den RRB Nr. 1464 vom 15. De-

zember 2021 (Ziff. 2) jeweils auf Anfang der Jahre 2023 oder 2024 anpassen können, hat je-

doch gestützt auf eine erste Zwischenauswertung darauf verzichtet.  

2.4.2 Ergebnis der Auswertung  

Die nachfolgende Auswertung umfasst – wie vom Grossen Rat gefordert – die ersten drei Jahre 

seit der Einführung der Regulierungscheckliste. Die Zahlen beziehen sich auf die Ausführungen 

in den entsprechenden Vorträgen (Kapitel «Auswirkungen auf die Volkswirtschaft»), die durch 

den Regierungsrat verabschiedet wurden. Berücksichtigt wurden alle bis spätestens am 30. Ap-

ril 2025 verabschiedeten Vorlagen bzw. Vorträge.13  

 
 
12

 Die STA wird in der Regel bei Erlassänderungen der Direktionen im Mitberichts- und im anschliessenden Vernehmlassungsverfahren begrüsst, wes-

halb davon ausgegangen werden kann, dass sie nahezu alle Erlassänderungen der Direktionen der Jahre 2022-2024 prüfen konnte. 
13

 D.h. es wurden Erlassänderungen berücksichtigt, die in den Jahren 2022 bis 2024 der STA im Mitberichts- oder Vernehmlassungsverfahren unterbrei-

tet und bis spätestens am 30. April 2025 vom Regierungsrat verabschiedet wurden. Nicht in die Auswertung eingeflossen sind Vorlagen, die noch nicht 

definitiv vom Regierungsrat verabschiedet wurden (z.B. Änderung des VRPG Teil «Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs») oder die überhaupt 
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Die Auswertung zeigt, dass von den insgesamt 123 untersuchten Erlassen 81.3 Prozent in der 

Zuständigkeit des Regierungsrates liegen (Verordnungen und Regierungsratsgeschäfte [RRG] 

zu interkantonalem Vertrag: 100) und nur 18.7 Prozent in der Zuständigkeit des Grossen Rates 

(Gesetze, Dekrete und Grossratsbeschlüsse [GRB] zu interkantonalem Vertrag: 23). Bei der 

überwiegenden Mehrheit der Erlasse handelt es sich um Verordnungen (78 %), gefolgt von Ge-

setzen (16.3%). 

 

 
 

Die obenstehende Auswertung zeigt, dass die Regulierungscheckliste seit ihrer Einführung 

durch den Regierungsrat praktisch ausnahmslos angewandt wird. So fehlen nur in einem Pro-

zent bzw. bei insgesamt zwei der 123 untersuchten Vorlagen entsprechende Ausführungen 

(«Nein»).  

 
 
nicht mehr vom Regierungsrat verabschiedet werden sollen (z.B. die Änderungen des NSchG und des KWaG , wo der Regierungsrat nach durchgeführ-

ten Vernehmlassungsverfahren auf eine Revision verzichtet hat; vgl. Medienmitteilung vom 13. März 2025 «Vorerst keine Revision des kantonalen Natur-

schutzgesetzes» und KWaG: Verzicht auf Revision mit RRB Nr. 606 vom 31. Mai 2023 (vgl. Geschäfts-Nr. 2022.WEU.3860).  
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https://www.weu.be.ch/de/start.html?newsID=bb33951a-5585-4835-a84a-6969e6d81725
https://www.weu.be.ch/de/start.html?newsID=bb33951a-5585-4835-a84a-6969e6d81725
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=8fc020aeb2f2414e98677cb8a62a6631
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Bei 71 Erlassen wurde der Standardsatz verwendet (58 %), d.h. dass bei diesen Vorlagen 

keine relevanten Auswirkungen auf die Unternehmen oder die Volkswirtschaft identifiziert wur-

den.14 Mit anderen Worten hat die Mehrheit der kantonalen Erlasse kaum Auswirkungen auf die 

Berner Unternehmen und die Berner Volkswirtschaft. In diesen Bereich fallen insbesondere fol-

gende Erlasse: 

1) Organisationserlasse, die nur Wirkung für die Behörden haben. Darunter fallen z.B. alle Per-

sonalrechtsbestimmungen. Beispiele: 

o Änderung der Personalverordnung (PV): U.a. Vereinheitlichung Ferienanspruch, Topsha-

ring.15 

o Änderung der Verordnung über die Universität (UniV) betreffend den Personalrechtsbe-

reich in Ausführung einer Änderung des Gesetzes über die Universität. Regelungsgegen-

stände sind u.a. Mitarbeitergespräch, Leistungs- und Verhaltensbeurteilung sowie indivi-

dueller Gehaltsaufstieg, Arbeitszeitmodell, Nebenbeschäftigungen.16 

o Änderung der Verordnung über die Organisation und Steuerung der dezentralen Verwal-

tung der Direktion für Inneres und Justiz (OSDV): Organisation des kantonalen Grund-

buchamtes (GBA) und der regionalen Grundbuchämter.17 

o Totalrevision der Verordnung über das Arbeitsverhältnis der Praktikantinnen und Prakti-

kanten (PAV): Die Praktikumsverhältnisse auf Tertiärstufe, auf Sekundarstufe II, das 

Praktikumsnetz für stellenlose Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger und das Sprach-

praktikum werden einheitlich in die PAV integriert und präzisiert.18 

o Änderung der Verordnung über die Organisation und die Aufgaben der Wirtschafts-, Ener-

gie- und Umweltdirektion (OrV WEU): U.a. Zuständigkeit der WEU zum Vollzug der neuen 

Tabakproduktegesetzgebung des Bundes, Präzisierungen und Ergänzungen bei einzel-

nen Aufgaben/Zuständigkeiten des Generalsekretariats (GS WEU) sowie des Amtes für 

Wald und Naturgefahren (AWN).19 

o Änderung der Spitalversorgungsverordnung (SpVV): Mit der Vorlage wurden drei Fach-

kommissionen aufgehoben (Gesundheitskommission, Kommission Psychiatrie und Kanto-

nale Kommission für Gesundheitsförderungs- und Suchtfragen).20 

o Änderung der Kantonalen Luftfahrtverordnung (KLFV): Mit der Vorlage wurde die Kanto-

nale Luftfahrtkommission (KLFK) aufgehoben.21 

o Verordnung über die stationären und pädagogischen Einrichtungen der Direktion für Inne-

res und Justiz (SPEV). U.a. Bezeichnung der Einrichtungen und der Organisation (Kom-

missionen).22 

o Beitritt zum Verein «Standardisierung der Vorgangsbearbeitung» (Verein VB): Ermögli-

chung des Datenaustauschs im Straf- und Justizvollzugsverfahren zwischen den Akteuren 

der Strafjustizkette (innerkantonal, interkantonal und mit Bundesbehörden).23  

o Vereinbarung über die interkantonalen Polizeieinsätze (IKAPOL); Genehmigung der Än-

derung der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren 

(KKJPD).24 

 
 
14

 Vgl. die Tabelle im Anhang Ziff. 4. 
15

 PV-Revision 01.01.2024. 
16

 Verordnung über die Universität (UniV) (Änderung). Grundsätzlich darf es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit gleichartigem Aufgabengebiet und 

Arbeitsumfeld personalrechtlich keinen Unterschied machen, ob ihr Arbeitsvertrag von einer Hochschule oder dem Kanton ausgestellt wurde. 
17

 Verordnung über die Organisation und Steuerung der dezentralen Verwaltung der Direktion für Inneres und Justiz (OSDV) (Änderung). 
18

 Verordnung über das Arbeitsverhältnis der Praktikantinnen und Praktikanten (Praktikantenverordnung, PAV) (Totalrevision 2025). 
19

 Verordnung über die Organisation und die Aufgaben der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (Organisationsverordnung WEU, OrV WEU) (Än-

derung). 
20

 Spitalversorgungsverordnung (SpVV) (Änderung). 
21

 Kantonale Luftfahrtverordnung (KLFV). 
22

 Verordnung über die stationären und pädagogischen Einrichtungen der Direktion für Inneres und Justiz (SPEV) neu). 
23

 Beitritt zum Verein «Standardisierung der Vorgangsbearbeitung» (Verein VB). 
24

 Vereinbarung über die interkantonalen Polizeieinsätze (IKAPOL) / Genehmigung der Änderung der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirek-

torinnen und -direktoren (KKJPD) vom 12. April 2024. 

https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=53aff0c15ab14bdca5ad088f5e0489f1
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=8100eaa670d0467fb52df6aab0fab6e6
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=827a18c2b3f9406197838a3f219c8f0e
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=89ef5fd710b84b2d873544f8a37c2990
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=c5a1519c6f5d41468856dab3545ff9f7
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=c5a1519c6f5d41468856dab3545ff9f7
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=b81a3d3f15a743d5af99581f85dccaa1
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=3a7b9a171ef647f795cf997a7a275afa
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=d072df52fe0e4d70899d31bed4256d2e
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=1aee18042d1f42199bb94556435a1e6c
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=e485fee9af6043f089b5c7813759711e
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=e485fee9af6043f089b5c7813759711e
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o Änderung der Verordnung über die Beiträge der Gemeinden an die Kosten des öffentli-

chen Verkehrs (KBV): Die Vorlage betrifft die Gemeinden.25 

2) Erlasse aus dem Bildungsbereich, Beispiele: 

o Änderung der Mittelschulverordnung (MiSV): U.a. Anpassung des Standortes einer Mittel-

schule und ein Namenswechsel.26 

o Verordnung über den Vollzug des eidgenössischen Förderungskonzepts zum Programm 

«Junge Talente Musik» (JTMV): Das Bundesrecht regelt die Vergabe der Finanzhilfe an 

die Kantone und die zweckbestimmte Verwendung. Darauf aufbauend erlässt der Kan-

ton Bern Ausführungsbestimmungen, die nur im Zusammenhang mit dem Bundesrecht 

und den gesprochenen Finanzhilfen Bestand haben.27 

o Änderung der Verordnung über die Ausbildung und die Diplomierung in Erziehungsbera-

tung-Schulpsychologie. Anpassung der universitären Zulassungsbedingungen im Bereich 

Erziehungswissenschaften.28 

o Grossratsbeschluss betreffend den Abschluss der Vereinbarung zwischen dem Kan-

ton Bern und der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH); Änderung 

der Vereinbarung zwischen dem Kanton Bern und der Interkantonalen Hochschule für 

Heilpädagogik Zürich (HfH).29 

3) Erlasse betreffend die Finanzhaushaltsgesetzgebung des Kantons Bern, Beispiel: 

o Änderung der Finanzhaushaltsverordnung (FHaV): Ausführungsbestimmungen zum 

neuen Finanzhaushaltsgesetz (FHG). Die Rechnungslegung richtet sich inskünftig einzig 

nach HRM2.30 

4) Weitere Beispiele: 

o Kantonales Zivilschutzgesetz vom 11. September 2024 (KZSG): Das Gesetz umfasst ins-

besondere die zwingend erforderlichen Anpassungen des kantonalen Rechts an das revi-

dierte Bundesrecht. Geregelt werden die Organisation, die Zuständigkeiten (Kanton, Ge-

meinden, Zusammenarbeit) und die Finanzierung.31 

 

Bei 50 von insgesamt 123 Erlassen finden sich im Vortrag Ausführungen auf Basis der Regu-

lierungscheckliste. D.h., dass in 41 Prozent der Vorlagen potentielle Auswirkungen auf die 

Berner Unternehmen oder die Berner Volkswirtschaft festgestellt wurden. Dies bedeutet freilich 

nicht, dass diese Erlasse administrative oder finanzielle Belastungen für die Unternehmen mit 

sich bringen (erster Wirkungsbereich der Regulierungscheckliste). Ein bedeutender Teil der 

Vorlagen hatte lediglich Einfluss auf die Berner Volkswirtschaft (zweiter Wirkungsbereich der 

Regulierungscheckliste) und dies oftmals in einem positiven Sinne. Einzelne Fälle führten zu-

dem zu einer administrativen oder finanziellen Entlastung von Unternehmen. Entsprechend 

wurde in etlichen Fällen der Standardsatz mit spezifischen Ausführungen ergänzt.  

 

Zur Veranschaulichung werden nachfolgend Beispiele von Erlassen erwähnt, bei denen in der 

Evaluationsperiode gestützt auf die Regulierungscheckliste die volkswirtschaftlichen Auswirkun-

gen in einem positiven Sinne benannt wurden: 

 
 
25

 Kostenbeitragsverordnung KBV. 
26

 Mittelschulverordnung (MiSV). (Änderung). 
27

 Verordnung über den Vollzug des eidgenössischen Förderungskonzepts zum Programm «Junge Talente Musik» (JTMV). 
28

 Verordnung über die Ausbildung und die Diplomierung in Erziehungsberatung-Schulpsychologie Änderung. 
29

 Grossratsbeschluss betreffend den Abschluss der Vereinbarung zwischen dem Kanton Bern und der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik 

Zürich (HfH) (Änderung). 
30

 Finanzhaushaltsverordnung (FHaV). 
31

 Kantonales Zivilschutzgesetz (KZSG). 

https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=fba705900ca448b7b23bb5c3e6bf12d4
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=6eb817f911e444abb77470900e1edeeb
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=868c5542d4c944ca8860dd0a6c147781
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=e0e958744a33450ab41f51aac039a2c3
https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?guid=fd7bf74107974bd496a3cfc71e9ec927
https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?guid=fd7bf74107974bd496a3cfc71e9ec927
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=5321f823aa4244a7a1429903da82f853
https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?guid=ee129940904b4858bfe468c2f0688a83
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1) Kantonale Sportförderungsverordnung (KSpoFöV) vom 22. Juni 202232:  

Ausführungsverordnung zum neuen Kantonalen Sportförderungsgesetz (KSpoFöG): Stan-

dardsatz und spezifische Ausführungen zum Sport als wichtiger Wirtschaftsfaktor (vgl. Vor-

trag Ziff. 9). 

2) Änderung der Kantonalen Krankenversicherungsverordnung (KKVV) vom 29. Juni 202233: 

Anpassungen im Bereich der Prämienverbilligungen. Standardsatz und spezifische Ausfüh-

rungen:  

«Mit der Änderung der KKVV steigen die Ausgaben für die Prämienverbilligungen im 2023 

um schätzungsweise rund CHF 1 Mio. Dieser Betrag kommt direkt quellenbesteuerten Per-

sonen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen zugute. Prämienverbilligungen wir-

ken konjunkturpolitisch als automatische Stabilisatoren. Sie stützen unmittelbar den Kon-

sum.» 

3) Änderung der Kantonalen Kulturförderungsverordnung (KKFV) vom 23. November 202234: 

U.a. zur Unterstützung der Kulturinstitutionen durch den Kanton: Spezifische Ausführungen 

und Standardsatz:  

«(…) Ein attraktives Kultur- und Bildungsangebot sowie Institutionen mit weitreichender 

Ausstrahlung sind für die Wettbewerbsfähigkeit eines Standortes ein wichtiges Element. 

Die Unterstützung der Kulturinstitutionen durch den Kanton fügt sich in die Wirtschaftsstra-

tegie 2025 des Regierungsrates (RRB 1063/2011) ein. Die regionale Mitfinanzierung der 

Kulturinstitutionen (inkl. Regionalbibliotheken) mit in der Regel vierjährigen Leistungsverträ-

gen ermöglicht ein nachhaltigeres und breit abgestütztes Kulturangebot.»  

4) Änderung der Bauverordnung (BauV) vom 1. März 202335. Standardsatz und spezifische 

Ausführungen:  

«Die Umschreibung der anerkannten qualitätssichernden Verfahren im Hinblick auf den 

Nichtbeizug der Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder (OLK) in Planungs- 

und Baubewilligungsverfahren schafft indessen für die Planungs- und Baubewilligungsbe-

hörden Rechtssicherheit und trägt zur Investitionssicherheit bei, was sich positiv auf die 

bauliche und wirtschaftliche Entwicklung auswirkt.» 

5) Einführungsverordnung vom 17. Mai 2023 zum eidgenössischen Energiegesetz und zur 

eidgenössischen Energieverordnung betreffend Photovoltaik Grossanlagen (EV Photovol-

taik-Grossanlagen).36 Spezifische Ausführungen:  

«(…) Die Einführungsverordnung sorgt dafür, dass Projekte mit Standorten im Kantonsge-

biet von Bern eine faire Chance auf Teilhabe am Förderprogramm des Bundes haben. Die 

damit zu erwartende Ausweitung der Solarenergienutzung kommt der wirtschaftlichen Ent-

wicklung zugute, indem namentlich die Abhängigkeit von Stromimporten reduziert wird.»  

6) Änderung der Verordnung über das Prostitutionsgewerbe (PGV) vom 21. Juni 202337: Ge-

mäss Vortrag sollen mit der Vorlage die Ausnahmen von der Bewilligungspflicht erweitert 

werden. Damit soll die Sexarbeit in Kleinstbetrieben entbürokratisiert werden.38 Standard-

satz und spezifische Ausführungen:  

«(…) Für Kleinstbetriebe im Sexgewerbe führt die Verordnungsänderung zu einer administ-

rativen und wegen des Wegfalls der Gebühren auch zu einer leichten finanziellen Entlas-

tung.» 

7) Änderung der Kantonalen Krankenversicherungsverordnung (KKVV) vom 23. August 

202339. Standardsatz sowie spezifische Ausführungen zur Steigerung der Kaufkraft der be-

günstigten Haushalte aufgrund der höheren Prämienverbilligungen:  

 
 
32

 Kantonale Sportförderungsverordnung (KSpoFöV). 
33

 Kantonale Krankenversicherungsverordnung (KKVV) (Änderung). 
34

 Kantonale Kulturförderungsverordnung (KKFV) (Änderung). 
35

 Änderung Bauverordnung 2022 (BauV) mit indirekter Änderung OLKV. 
36

 Einführungsverordnung zum eidgenössischen Energiegesetz und zur eidgenössischen Energieverordnung betreffend Photovoltaik Grossanlagen 

(EV Photovoltaik-Grossanlagen). 
37

 Vgl. Geschäft Teilrevision der Verordnung über das Prostitutionsgewerbe (PGV). 
38

 Vgl. Vortrag, S. 3, Ziff. 2 «Grundzüge der Neuregelung». 
39

 Vgl. Geschäft Kantonale Krankenversicherungsverordnung (KKVV) (Änderung). 

https://www.rrgr-service.apps.be.ch/api/rr/documents/document/2d3761ed69b7424e87cdb1a084ee0ba0-332/22/2022.SIDBSM.139-Vortrag-DF-249794.pdf
https://www.rrgr-service.apps.be.ch/api/rr/documents/document/2d3761ed69b7424e87cdb1a084ee0ba0-332/22/2022.SIDBSM.139-Vortrag-DF-249794.pdf
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=0f6e0f28a2a44afda2ac8a7080a286a5
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=aabfcc58448c4e9cb6661aa97d0dceaf
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=d68706a2289449c7bb4b891f87f329a0
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=e72fd0c4575c4766aa3d5357b502c32f
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=95192e2217054e8f90b66b0b00e0f207
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=95192e2217054e8f90b66b0b00e0f207
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=2347ef11f29544b5a6bcc6517c86ccfc
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=5a3c71700583489681206a5ca7690807
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«(…) Mit der Änderung der KKVV steigen die IPV-Ausgaben im Jahr 2023 um rund 

CHF 31 Mio. Dieser Betrag entlastet schätzungsweise rund 17'300 Familien in bescheide-

nen wirtschaftlichen Verhältnissen. Dadurch findet eine Umverteilung von Steuergeldern zu 

den begünstigten Haushalten statt. Gemäss Berechnungsmodellen steigern die höheren 

Prämienverbilligungen die Kaufkraft der begünstigten Haushalte im Jahr 2023 um durch-

schnittlich rund CHF 1'788. Der Effekt der erhöhten Kaufkraft wirkt sich auch auf die Folge-

jahre aus. Dieser Betrag kann für den Konsum von Gütern und Dienstleistungen eingesetzt 

werden. Dies wirkt sich konjunkturpolitisch stabilisierend aus und kommt dem Berner Wirt-

schaftsstandort zugute. Die Attraktivität des Kantons Bern als Wohnkanton für Familien und 

Alleinerziehende wird mit den vorgesehenen Massnahmen gesteigert.» 

8) Änderung der Verordnung über die Anstellung der Lehrkräfte (LAV) vom 22. November 

202340: Spezifische Ausführungen und Standardsatz:  

«Die vorliegenden Massnahmen tragen dazu bei, dass Schulen im Kanton Bern genügend 

Lehrkräfte mit den erforderlichen Qualifikationen und der notwendigen Motivation rekrutie-

ren bzw. halten können. Dies ist sowohl Voraussetzung für eine qualifizierte Ausbildung der 

Kinder und Jugendlichen als auch Bedingung für eine weiterhin gut funktionierende und 

prosperierende Volkswirtschaft im Kanton Bern. (…)». 

9) Änderung des Wasserbaugesetzes (WBG) vom 9. September 202441. Der Kantonsbeitrag 

an Unterhaltsarbeiten, die auch vom Bund unterstützt werden, beträgt neu insgesamt zwei 

Drittel (davon Bund 35 Prozent). Damit verbleibt den Gemeinden bzw. den Wasserbau-

pflichtigen noch ein Drittel der Kosten. Spezifische Ausführungen zu den positiven Auswir-

kungen auf die Volkswirtschaft:  

«Die Erhöhung des Beitragssatzes des Kantons auf neu 66 Prozent ist für die wasserbau-

pflichtigen Gemeinden, Wasserbauverbände und Schwellenkorporationen ein deutlicher 

Anreiz, die erforderlichen Unterhaltsarbeiten fach- und zeitgerecht auszuführen. Dies führt 

tendenziell zu einer Erhöhung des Volumens der Unterhaltsarbeiten. Die Vorlage hat 

dadurch eine positive Auswirkung auf die Volkswirtschaft.» 

10) Änderung des Gesetzes über den SNB-Gewinnausschüttungsfonds (SNBFG) vom 11. Sep-

tember 2024 (1. und einzige Lesung)42:  

«Die Vorlage wirkt sich positiv auf die Wirtschaft aus. Dank der zusätzlich zur Verfügung 

stehenden Mittel können – über das ordentliche Investitionsvolumen hinaus – zusätzliche 

Investitionsvorhaben ausgelöst und damit die Wirtschaft stimuliert werden (vgl. Vortrag zur 

Vorlage vom 10. November 2021).» 

11) Änderung des Innovationsförderungsgesetzes (IFG)43. Mit der vorliegenden Vorlage sollen 

neu auch wiederkehrende Finanzhilfen an Vorhaben und Aktivitäten von Institutionen der 

anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung gewährt werden können, wobei auch 

bei Erfüllung der Kriterien kein Rechtsanspruch besteht (Kann-Formulierung). Ergänzend 

zur bereits geregelten Anschubfinanzierung haben solche Vorhaben und Aktivitäten er-

höhte Anforderungen zu erfüllen. Standardsatz sowie spezifische Ausführungen: 

«(…) Die vorliegende Revision des IFG hat vorerst keine direkten volkswirtschaftlichen 

Auswirkungen, da damit weder Förderbeiträge gesprochen werden noch ein Rechtsan-

spruch darauf entsteht. Allfällige (wiederkehrende) Beiträge werden innerhalb der vorgese-

henen vierjährigen Rahmenkredite gesprochen (vgl. Artikel 13a Absatz 1) und führen zu ei-

ner Stärkung der innovationsorientierten Forschung und damit einer Erhöhung der Attrakti-

vität des Wirtschaftsstandorts Bern. Die mit den erwähnten Ausgabenbeschlüssen verbun-

denen konkreten volkswirtschaftlichen Auswirkungen werden in diesem Zusammenhang 

dargelegt werden.» 

 

 
 
40

 Verordnung über die Anstellung der Lehrkräfte (LAV); Änderung. 
41

 Gesetz über Gewässerunterhalt und Wasserbau (Wasserbaugesetz, WBG) (Änderung). 
42

 Gesetz über den SNB-Gewinnausschüttungsfonds (SNBFG) (Änderung). 
43

 Innovationsförderungsgesetz (IFG) (Änderung). Stand: Anträge des Regierungsrates und der Kommission für die erste Lesung 12.2.2025. 1. Lesung 

Frühlingssession 2025, 2. Lesung Sommersession 2025. 

https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=85d97539987948b28dd6c9d86f80dbd8
https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?guid=a82a9a3451e940ebb014899488e575e8
https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?guid=9c3cddbe68b9429892e5ac95030c4d5a
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=a3d04b2c28a24115aef1dd8749113812
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Bei einer Vorlage wurden gleichzeitig Belastungen und Entlastungen festgestellt: 

Änderung des Gesetzes über Niederlassung und Aufenthalt der Schweizer (GNA) vom 

5. September 202344. Spezifische Ausführungen und Standardsatz: 

«Mit der digitalen Ummeldung können Behördengänge vermieden werden. Absenzen von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufgrund der zwingenden persönlichen Anmeldung 

bei der Einwohnerkontrolle bei einem Umzug in eine andere Gemeinde fallen weg. Dies 

kann für die betroffenen Arbeitgeber sowohl in administrativer als auch in finanzieller Hin-

sicht eine Entlastung darstellen. Indem die Gemeinden die Einführung der Drittmeldepflicht 

für Vermietende, Logisgebende und Liegenschaftsverwaltungen beschliessen können, ent-

steht für die Pflichtigen ein zusätzlicher administrativer Aufwand. Dieser erscheint aber im 

Verhältnis mit dem Nutzen für die, insbesondere grösseren, Gemeinden verhältnismässig. 

Für diese stellt die Drittmeldepflicht eine Entlastung, insbesondere bezüglich Führung 

EGID/EWID dar. Auch für die Kollektivhaushalte, die meldepflichtig erklärt werden, entsteht 

ein administrativer Mehraufwand. Die dadurch verbesserten Angaben für die Bundesstatis-

tik wiegen diesen Mehraufwand aus volkswirtschaftlicher Sicht aber auf. (…).» 

3. Würdigung der Auswertungsergebnisse 

3.1 Regulierungscheckliste 

Die Staatskanzlei hat die Anwendung der Regulierungscheckliste während drei Jahren systema-

tisch überprüft. Falls aus Vortragsentwürfen nicht ersichtlich war, ob die Direktionen die Regu-

lierungscheckliste angewandt hatten, wies die Staatskanzlei in ihren Mitberichten darauf hin. In 

der Folge wurde die Regulierungscheckliste praktisch ausnahmslos angewandt. Lediglich in ei-

nem Prozent der Fälle wurden keine Ausführungen auf Basis der Regulierungscheckliste ge-

macht. Entsprechend kann festgestellt werden, dass die am 1. Januar 2022 eingeführte Regu-

lierungscheckliste bei den betroffenen Stellen in der kantonalen Verwaltung bekannt ist und 

auch angewandt wird.  

 

Ganz grundsätzlich dürfte die Regulierungscheckliste das Bewusstsein in der Verwaltung hin-

sichtlich möglicher administrativer oder finanzieller Belastungen von Unternehmen und Bran-

chen geschärft haben. Nach Einschätzung des Regierungsrates ist die Regulierungscheckliste 

für die jeweiligen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter ein hilfreiches Instrument, dessen 

Anwendung mit einem vertretbaren Aufwand verbunden ist. Die in der Checkliste enthaltenen 

Regulierungsinstrumente (wie Kostenschätzung, Sunset-Regelung, Opting-out-Klausel etc.) 

wurden zu einem festen Bestandteil der Überlegungen im Gesetzgebungsprozess.  

 

Festgestellt werden kann weiter, dass das Amt für Wirtschaft (AWI) der Wirtschafts-, Energie- 

und Umweltdirektion (WEU) in den letzten drei Jahren nie von den Direktionen beigezogen 

wurde und dass bei keiner Vorlage eine umfangreichere Analyse bzw. Kostenschätzung vorge-

nommen wurde. Ob in den Jahren 2022 bis 2024 tatsächlich keine Erlassvorlagen ausgearbeitet 

wurden, die vertiefte Abklärungen zu Unternehmen, Branchen und zur Volkswirtschaft erfordert 

hätten, muss an dieser Stelle offenbleiben. Wie nachfolgend ausgeführt wird, deuten aber die 

konkreten kantonalen Erlasse der letzten Jahre auf geringe volkswirtschaftliche Auswirkungen 

hin.  

 

 
 
44

 Neu: Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt der Schweizerinnen und Schweizer (NAG; BSG 122.11). Vgl. Geschäft Gesetz über Niederlassung 

und Aufenthalt der Schweizer (GNA) (Änderung) und Verordnung über Niederlassung und Aufenthalt der Schweizer (VNA) (Änderung). Inkrafttreten: 

1. Februar 2024 (BAG 24-008). 

https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=8c9d7345031041fc9eb89e91bca5b101
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?guid=8c9d7345031041fc9eb89e91bca5b101
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Auch wenn die Ausführungen in den Vorträgen zu den «Auswirkungen auf die Volkswirtschaft» 

tendenziell präziser ausfielen, ist nicht ersichtlich, dass der Regierungsrat oder insbesondere 

der Grossen Rat aufgrund dieser Ausführungen auf eine Erlassänderung verzichtet hätte oder 

dass eine politische Idee grundsätzlich anders ausgestaltet worden wäre. Es zeigt sich, dass 

nicht die Unternehmensentlastung, sondern konkrete politische Anliegen bei der Gesetzgebung 

im Vordergrund stehen. Insgesamt wurden daher nicht weniger Erlasse verabschiedet.  

 

Im Grossen Rat wurde u.a. bei der Beratung der Motion 137-2024 mehrmals auf Regulierungen 

(Gesetze, Verordnungen etc.) verwiesen, welche Unternehmen belasten45. Daraus wurde gefol-

gert, dass Unternehmen von unnötiger Bürokratie entlastet würden, wenn weniger Erlasse ver-

abschiedet würden. Die Auswertung der Ausführungen gestützt auf die Regulierungscheckliste 

zeigt jedoch, dass die grosse Mehrheit der kantonalen Erlasse keine administrativen oder finan-

ziellen Belastungen für die Unternehmen mit sich bringt. Bei Bestimmungen, die die Berner Un-

ternehmen belasten, dürfte es sich vorwiegend um Bundesregelungen handeln.46 Zu beachten 

ist zudem, dass die Wirtschaft keine Einheit darstellt und ein Erlass für die einen Wirtschaftsteil-

nehmenden belastend und für die anderen entlastend bzw. begünstigend sein kann (vgl. wiede-

rum als Beispiel die Änderung des GNA unter Ziff. 2.4.2).  

 

Aufgabe der Verwaltung ist es, dem Grossen Rat (18.7 % der betroffenen Vorlagen) und dem 

Regierungsrat (81.3 % der betroffenen Vorlagen) qualitativ gute Erlass- und Vortragsentwürfe 

zu unterbreiten, damit diese Beschlüsse in Kenntnis aller relevanten Tatsachen fällen können. 

Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass die geltenden Bestimmungen im Bereich Rechtsetzung 

grundsätzlich sicherstellen, dass den zuständigen Behörden qualitativ gute Erlassvorlagen – 

und damit auch Vorträge – unterbreitet werden. Dazu trägt die seit dem 1. Januar 2022 gel-

tende Regulierungscheckliste bei. Zudem werden insbesondere die Gesetzesentwürfe in den 

vorgeschriebenen Verfahren von unterschiedlichen Stellen (z.T. mehrmals) geprüft, bevor sie 

dem Grossen Rat unterbreitet werden (1. Mitberichts-, Vernehmlassungs- und 2. Mitberichtsver-

fahren).  

 

Die dreijährige Evaluation der Regulierungscheckliste ergibt somit, dass die Ausführungen in 

den Vorträgen zu den «Auswirkungen auf die Volkswirtschaft» tendenziell präziser ausfielen, 

was im Sinne der zuständigen Behörden und der Öffentlichkeit ist. Die Regulierungscheckliste 

unterstützte die Sensibilisierung der verantwortlichen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, 

potentielle Auswirkungen einer Vorlage einzuschätzen. Sie hat jedoch nicht dazu geführt, dass 

insgesamt weniger Erlasse verabschiedet wurden. Trotz dieser etwas durchzogenen Bilanz ist 

der Regierungsrat der Ansicht, dass an der Regulierungscheckliste festgehalten werden soll, 

zumal sich die Anwendung des Instruments etabliert hat und der Aufwand für die Verwaltung 

überschaubar ist. Zudem soll das Modul «Vorträge» in Umsetzung der Motion 137-2024 ange-

passt werden (vgl. unten Ziff. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 und 3.2.5). 

3.2 Hinweise zur Umsetzung der Motion 137-2024 

Am 6. Juni 2024 wurde die Motion 137-2024 Zbinden (Mittelhäusern, SVP) «Abbau der Regulie-

rungsdichte im Kanton Bern» eingereicht. Der Regierungsrat beantragte die Annahme und 

gleichzeitige Abschreibung der Ziffer 1 und die Ablehnung der Ziffern 2 bis 4. Der Grosse Rat 

folgte diesen Anträgen nicht und nahm in der Frühlingssession 2025 die Ziffern 1, 2 und 4 an. 

Ziffer 3 wurde als Postulat überwiesen.47 

 
 
45

 Vgl. Tagblatt des Grossen Rates, Frühlingssession 2025, Geschäft 010, Sitzung vom 3. März 2025, z.B. Voten Reto Zbinden (SVP) 15:44, Philip Kohli 

(Die Mitte) 15:54, Pauline Pauli (PLR) 15:58, Kurt Zimmermann (SVP) 16:02.  
46

 So auch Tagblatt des Grossen Rates, Frühlingssession 2025, Geschäft 010, Sitzung vom 3. März 2025, Votum Staatsschreiber Christoph Auer 16:12. 
47

 Vgl. Abbau der Regulierungsdichte im Kanton Bern. 

https://www.tagblatt.gr.be.ch/shareparl?agendaItemUid=2730371bd26441d7906a1622b887e3b6&autoplay=true&expandOnlyActive=true&insiteScroll=false&scroll=true&segmentUid=67c5f15ae74e1aca7cbf1f09&unitName=default
https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?guid=4ee23b3a3f234e48862887771afb1493
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3.2.1 Ziffer 1  

Ziffer 1 der Motion verlangt, dass im Gesetzgebungsprozess und bei der Überarbeitung von Ge-

setzen jeweils eine Befristung der Vorschriften zu prüfen ist. Der Grosse Rat sei im Vortrag un-

ter einer separaten Ziffer über diese Prüfung zu orientieren. Anlässlich der Beratung dieser Zif-

fer im Grossen Rat hielt der Motionär fest, dass dieser Punkt noch nicht erfüllt sei. Die Evalua-

tion der Checkliste stehe noch aus und ausserdem werde eine separate Ziffer im Vortrag gefor-

dert.48  

 

Die seit dem 1. Januar 2022 geltende Regulierungscheckliste setzt die Forderung nach Prüfung 

sog. «Sunset»-Klauseln teilweise um. Unter dem Wirkungsbereich «administrative oder finanzi-

elle Belastung von Branchen oder (einzelnen) Unternehmen im Kanton Bern» ist folgende Prüf-

frage aufgeführt: 

Administrative oder finanzielle Belastung von Branchen oder (einzelnen) Unternehmen 

im Kanton Bern 

 (…) 

 Ist eine zeitliche Befristung der Regelung sinnvoll („Sunset"-Klausel)? 

 

Das Ergebnis der allenfalls durchgeführten Prüfung würde somit bereits heute im Vortrag unter 

dem Kapitel «Auswirkungen auf die Volkswirtschaft» aufgeführt. Soweit ersichtlich, haben die 

während der Evaluationsphase geprüften Vorträge keine Ausführungen zu einer möglichen Be-

fristung des Gesetzes oder der jeweiligen Gesetzesänderung enthalten. Einzig beim Kantonalen 

Bevölkerungsschutzgesetz (KBSG) schlug der Regierungsrat eine Befristung einzelner Vor-

schriften vor, die vom Grossen Rat auch verabschiedet wurde.49 Wenn, wie vom Grossen Rat 

verlangt, eine separate Ziffer zur Befristung des Gesetzes in den Vortrag aufgenommen wird, 

hat sich die Verwaltung bzw. der Regierungsrat bei jeder Vorlage ausdrücklich zu diesem Punkt 

zu äussern. Die Befristung eines Gesetzes oder einer Gesetzesänderung dürfte in der überwie-

genden Mehrzahl der Vorlagen nicht sinnvoll sein, da formellgesetzliche Regelungen i.d.R. nicht 

für einen begrenzten Zeitraum gelten sollen. Das in der geforderten separaten Ziffer darzustel-

lende Ergebnis der Abklärungen zum Thema Befristung dürfte daher in den meisten Fällen ne-

gativ sein.  

 

Da die Ziffer 1 der Motion vom Grossen Rat jedoch überwiesen wurde, wird die Staatskanzlei 

das verbindliche Modul 8 «Vorträge» der RSR wie folgt anpassen: Im Kapitel «Auswirkungen 

auf die Volkswirtschaft» des Vortrags sind neu jeweils in einer separaten (Unter-)Ziffer bzw. un-

ter einem entsprechenden Untertitel Ausführungen zur Befristung von Bestimmungen aufzuneh-

men. Zu beachten ist, dass Ausführungen nur bei denjenigen Gesetzesvorlagen aufzunehmen 

sind, die belastende Auswirkungen auf die Unternehmen oder Private haben. Demnach müssen 

insbesondere bei Verordnungsänderungen oder Gesetzesvorlagen, die keine Auswirkungen auf 

die Unternehmen oder die Volkswirtschaft haben, keine entsprechenden Ausführungen gemacht 

werden. 

3.2.2 Ziffer 2 

Ziffer 2 der Motion verlangt, dass bei Vorlagen für Gesetze, die mit Pflichten, Lasten oder erheb-

lichen Einschränkungen für Private oder Unternehmen verbunden sind, jeweils Vorschläge zu 

 
 
48

 Tagblatt des Grossen Rates, Frühlingssession 2025, Geschäft 010, Sitzung vom 3. März 2025, Votum Reto Zbinden 15:44.  
49

 Die Artikel 50 bis 54 KBSG, welche die Einführung einer obligatorischen Sicherheitsveranstaltung bezwecken, wurden befristet bis zum 31. Dezember 

2033 eingeführt. Vgl. Art. 86 Abs. 2 KBSG, wonach die Artikel 50 bis 54 am 31. Dezember 2033 ausser Kraft treten; vgl. Kantonales Bevölkerungsschutz-

gesetz (KBSG). 

https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?gnumber=2022.SIDBSM.935
https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?gnumber=2022.SIDBSM.935
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machen sind, wie an anderer Stelle eine gleichwertige Entlastung erzielt werden kann («one in, 

one out»). Der Motionär betonte, dass es nicht so scharf geschrieben sei wie in der Debatte 

dargelegt und nur eine «gleichwertige Entlastung» vorzuschlagen sei.50  

Soweit ersichtlich, enthielten die Vorträge zu den Gesetzen in den letzten drei Jahren keine 

Ausführungen im Sinne von «one in, one out». Da sich die Regulierungscheckliste zu dieser 

Frage nicht äussert, ist davon auszugehen, dass keine entsprechenden Prüfungen durchgeführt 

wurden. 

  

Auch zu dieser überwiesenen Forderung wird die Staatskanzlei das verbindliche Modul 8 «Vor-

träge» der RSR anpassen und festhalten, dass in einer separaten (Unter-)Ziffer bzw. unter einem 

entsprechenden Untertitel des Kapitels «Auswirkungen auf die Volkswirtschaft» Ausführungen zu 

«one in, one out» zu machen sind. Ausführungen sind auch hier nur bei denjenigen Gesetzesvor-

lagen aufzunehmen, die belastende Auswirkungen auf die Unternehmen oder Private haben.  

3.2.3 Ziffer 3 

Ziffer 3 der Motion verlangt die Erarbeitung eines kantonalen Unternehmensentlastungsgeset-

zes analog zum «Bundesgesetz über die Entlastung der Unternehmen von Regulierungskosten 

(Unternehmensentlastungsgesetz, UEG)»51. Diese Ziffer wurde als Postulat überwiesen, da u.a. 

der Motionär erklärte, dass man die Auswirkungen des UEG auf Bundesebene zuerst evaluie-

ren könne.  

 

Das UEG trat am 1. April 2024 in Kraft. Gemäss Artikel 8 Absatz 1 UEG unterbreitet der Bun-

desrat der Bundesversammlung alle vier Jahre einen Bericht zur Entlastung der Unternehmen 

von Regulierungskosten. Zudem überprüft der Bundesrat spätestens zehn Jahre nach Inkrafttre-

ten des UEG, ob das Gesetz und sein Vollzug notwendig, zweckmässig, wirksam und wirt-

schaftlich sind. Er erstattet der Bundesversammlung Bericht und unterbreitet ihr nötigenfalls Än-

derungsanträge (Art. 19 Abs. 1 und 2 UEG). Der Regierungsrat wird entsprechend der Debatte 

im Grossen Rat die erste Evaluation des UEG abwarten und anschliessend prüfen, ob im Kan-

ton Bern ein analoges Gesetz geschaffen werden soll. 

3.2.4 Ziffer 4 

Ziffer 4 der Motion verlangt die Schätzung und transparente Ausweisung der einmaligen und wie-

derkehrenden Kosten, die den Unternehmen durch einen neuen rechtssetzenden Erlass des Kan-

tons entstehen als Folge der Auferlegung von Handlungs-, Duldungs- oder Unterlassungspflich-

ten analog Artikel 5 des eidgenössischen Unternehmensentlastungsgesetzes. 

Die Evaluation der Regulierungscheckliste hat ergeben, dass das AWI in den letzten drei Jah-

ren von keiner Direktion beigezogen wurde und bei keiner Vorlage eine umfangreichere Analyse 

bzw. Kostenschätzung vorgenommen wurde. Dies war offenbar nicht notwendig, da die meisten 

kantonalen Vorlagen die Unternehmen nicht belasten. 

Da die Ziffer 4 der Motion vom Grossen Rat überwiesen wurde, wird die Staatskanzlei das ver-

bindliche Modul 8 «Vorträge» der RSR beim Kapitel «Auswirkungen auf die Volkswirtschaft» im 

Sinne der überwiesenen Ziffer der Motion anpassen. Ausführungen im genannten Kapitel sind 

 
 
50

 Votum Reto Zbinden (SVP), Tagblatt des Grossen Rates, Frühlingssession 2025, Geschäft 010, Sitzung vom 3. März 2025, 16:17. 
51

 Bundesgesetz vom 29. September 2023 über die Entlastung der Unternehmen von Regulierungskosten (Unternehmensentlastungsgesetz, UEG; 

SR 930.31). 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2024/118/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2024/118/de
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nur bei denjenigen Gesetzesvorlagen aufzunehmen, die belastende Auswirkungen auf die Unter-

nehmen haben. 

3.2.5 Fazit 

Die Umsetzung der Ziffern 1, 2 und 4 der Motion 137-2024 erfolgt durch eine Anpassung des 

Kapitels «Auswirkungen auf die Volkswirtschaft» des verbindlichen Moduls 8 «Vorträge» der 

RSR, die durch den Regierungsrat erlassen werden. Da die Anpassungen innerhalb des beste-

henden RSR-Kapitels und ohne dessen Umbenennung erfolgen, kann in der Einschätzung des 

Regierungsrates auf eine Änderung von Artikel 67 Absatz 2 Buchstabe i Geschäftsordnung des 

Grossen Rates vom 4. Juni 2013 (GO; BSG 151.211) verzichtet werden. 
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4. Anhang: Auswertungstabelle der Jahre 2022 bis 2024 

Stand: Erlasse, die bis Ende April 2025 definitiv vom Regierungsrat verabschiedet wurden. 
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